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STAND: 5/2025 
 
 
 

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
1.1 Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AVB) gelten für alle Geschäftsbeziehun-

gen mit unseren Kunden („Käufer“). Die AVB gelten nur gegenüber Unternehmern (§ 14 BGB), 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. 
 

1.2 Unsere AVB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung beweg-
licher Sachen („Ware“), unabhängig davon, ob wir diese selbst herstellen oder bei Zulieferern 
einkaufen (§§ 433, 650 BGB). Sofern nichts anderes vereinbart, gelten die AVB in der bei Ver-
tragsschluss gültigen Fassung auch für künftige Verträge mit demselben Käufer, ohne dass wir 
erneut auf sie hinweisen müssen. 
 

1.3 Entgegenstehende oder ergänzende Geschäftsbedingungen des Käufers werden nur dann Ver-
tragsbestandteil, wenn wir ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. Dies gilt 
auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender Bedingungen die Lieferung ausführen. 
 

1.4 Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Käufers im Zusammenhang mit dem Vertrag 
(z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Rücktritt oder Minderung) bedürfen der Schriftform. 
Schriftform im Sinne dieser AVB schließt auch Textform (z.B. E-Mail, Telefax) ein. 
 

1.5 Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Die ge-
setzlichen Vorschriften gelten, soweit sie in diesen AVB nicht unmittelbar abgeändert oder aus-
drücklich ausgeschlossen werden. 

 
 

§ 2 
Vertragsschluss 

 
2.1 Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbind-

lich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten. Eine Bestellung der 
Ware durch einen Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. Unsere Annahme erfolgt durch 
Erklärung in Schrift- oder Textform (z.B. durch unsere Auftragsbestätigung) oder durch Auslie-
ferung der Ware. 
 

2.2 Unsere Auftragsbestätigung ist maßgeblich für den Vertragsinhalt. Technische Änderungen so-
wie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbe-
halten. Eine Bezugnahme unsererseits auf DIN/ISO-Vorschriften und andere Vorschriften ist 
Leistungsbeschreibung und keine Zusicherung von Eigenschaften. 
 

2.3 Mündliche Auskünfte und Zusagen von unserer Seite sind nur dann verbindlich, wenn und so-
weit wir sie schriftlich bestätigen oder ihnen durch Übersendung der Ware und Rechnung ent-
sprechen. 
 

2.4 Bei offensichtlichen Irrtümern, Schreib- und Rechenfehlern in den von uns vorgelegten Unter-
lagen entsteht für uns keine Verbindlichkeit. Der Käufer ist verpflichtet, uns über derartige Fehler 
in Kenntnis zu setzen, so dass unsere Auftragsbestätigung bzw. Rechnung korrigiert werden 
kann. Dies gilt auch bei fehlenden Unterlagen. 
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2.5 Die in unserer Auftragsbestätigung bzw. Rechnung aufgeführte Auftrags-Nr., Kunden-Nr. und 
Rechnungs-Nr. sind bei Rechnungsbegleichung sowie in sämtlichem Schriftverkehr des Käu-
fers, der den Auftrag betrifft, anzuführen. 
 

2.6 Im Falle einer durch den Käufer modifizierten Annahmeerklärung ist dieser verpflichtet, auf die 
inhaltlichen Änderungen ausdrücklich hinzuweisen. Fehlt der ausdrückliche Hinweis, ist unsere 
vorangehende Fassung maßgeblich. 
 

2.7 Von uns angeforderte umsatzsteuerliche Nachweise bei Auslands- und innergemeinschaftli-
chen Lieferungen wird der Käufer uns unverzüglich zur Verfügung stellen. 

 
 

§ 3 
Lieferfrist und Lieferverzug 

 

3.1 Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns bei Annahme der Bestellung angegeben. 
Sofern dies nicht der Fall ist, beträgt die Lieferfrist ca. 12 Wochen ab Vertragsschluss. 
 

3.2 Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten habe, nicht einhalten 
können (Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Käufer hierüber unverzüglich infor-
mieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch in-
nerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Ver-
trag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Käufers werden wir unverzüglich 
erstatten. Nichtverfügbarkeit der Leistung liegt beispielsweise vor bei nicht rechtzeitiger Selbst-
belieferung durch unseren Zulieferer, wenn wir ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlos-
sen haben, bei sonstigen Störungen in der Lieferkette etwa aufgrund höherer Gewalt oder wenn 
wir im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet sind. 
 

3.3 Der Eintritt unseres Lieferverzuges bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem 
Fall ist aber eine fristgerechte Mahnung 72 Stunden vorher durch den Käufer erforderlich. 

 
 

§ 4 
Lieferung, Gefahrübergang, Annahme, Annahmeverzug 

 
4.1 Sofern vertraglich bzw. in der Auftragsbestätigung nicht anders vereinbart bzw. keine geson-

derten Verträge mit dem OEM vorliegen, erfolgt unsere Lieferung ab Werk bzw. Niederlassung. 
Wir sind dabei berechtigt, die Art der Versendung (insb. Anzahl der Sendungen, Transportper-
son, Verpackung und Versandweg) selbst zu bestimmen. Versand- und Transportkosten sowie 
Kosten einer Transportversicherung des Beförderungsgutes sind vom Käufer zu tragen.  
 

4.2 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spä-
testens mit der Übergabe auf den Käufer über. Beim Versendungskauf geht jedoch die Gefahr 
des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzöge-
rungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der 
sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. Soweit eine Ab-
nahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Auch im Übrigen gelten für 
eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. 
Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist. 
 

4.3 Kommt der Käufer in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzögert 
sich unsere Lieferung aus anderen, vom Käufer zu vertretenden Gründen, so sind wir berech-
tigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen (z.B. Lager-
kosten) zu verlangen. Hierfür berechnen wir eine pauschale Entschädigung in Höhe von EUR 
50 pro Palette und  Kalendertag, beginnend mit der Lieferfrist bzw. – mangels einer Lieferfrist – 
mit der Mitteilung der Versandbereitschaft der Ware. Der Nachweis eines höheren Schadens 
und unsere gesetzlichen Ansprüche (insbesondere Ersatz von Mehraufwendungen, angemes-
sene Entschädigung, Kündigung) bleiben unberührt; die Pauschale ist aber auf weitergehende 
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Geldansprüche anzurechnen. Dem Käufer bleibt der Nachweis gestattet, dass uns überhaupt 
kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorstehende Pauschale entstanden ist. 
 

4.4 Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit diese 
durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht vorhersehbare 
Ereignisse (z. B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebe-
schaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeits-
kräften, Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen be-
hördlichen Genehmigungen, Pandemien oder Epidemien, behördliche Maßnahmen oder die 
ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten trotz eines von 
uns geschlossenen kongruenten Deckungsgeschäfts) verursacht worden sind, die wir nicht zu 
vertreten haben. Sofern solche Ereignisse uns die Lieferung oder Leistung wesentlich erschwe-
ren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, sind 
wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern 
sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine 
um den Zeitraum der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlauffrist. Soweit dem Käufer 
infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten ist, kann er 
durch unverzügliche schriftliche (i.S.d. § 126 BGB) Erklärung uns gegenüber vom Vertrag zu-
rücktreten. 

 
 

§ 5 
Preise und Zahlungsbedingungen 

 
5.1 Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere jeweils bei Vertragsschluss ak-

tuellen Preise ab Werk zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer sowie Verpackungs- und Versand-
kosten. 
 

5.2 Beim Versendungskauf (§ 4 Abs 1) trägt der Käufer die Transportkosten ab Werk und die Kos-
ten einer ggf. vom Käufer gewünschten Transportversicherung. Sofern wir nicht die im Einzelfall 
tatsächlich entstandenen Transportkosten in Rechnung stellen, gilt eine Transportkostenpau-
schale (ausschließlich Transportversicherung) in Höhe von EUR 5.000,00 als vereinbart. Etwa-
ige Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben trägt der Käufer. 
 

5.3 Der Kaufpreis ist fällig und zu zahlen gemäß dem vereinbarten Zahlungsziel ab Rechnungsstel-
lung und Lieferung bzw. Abnahme der Ware. Wir sind jedoch, auch im Rahmen einer laufenden 
Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, eine Lieferung ganz oder teilweise nur gegen Vor-
kasse durchzuführen. Einen entsprechenden Vorbehalt erklären wir spätestens mit der Auf-
tragsbestätigung. 
 

5.4 Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Käufer in Verzug. Der Kaufpreis ist während 
des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir behalten 
uns die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens vor. Gegenüber Kaufleuten 
bleibt unser Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt. 
 

5.5 Dem Käufer stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als sein An-
spruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. 
 

5.6 Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar (z. B. durch Antrag auf Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens), dass unser Anspruch auf den Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähigkeit des 
Käufers gefährdet wird, so sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweige-
rung und – gegebenenfalls nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 
BGB). Bei Verträgen über die Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen) können 
wir den Rücktritt sofort erklären; die gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlichkeit der Frist-
setzung bleiben unberührt. 
 

5.7 Nicht vorhersehbare Rohstoff-, Lohn-, Energie- und sonstige Kostenänderungen, deren Entste-
hen wir nicht zu vertreten haben, berechtigen uns zu angemessenen Preisanpassungen, soweit 
vorstehende Änderungen wesentlichen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit des Auftrages haben. 
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§ 6 
Eigentumsvorbehalt 

 
6.1 Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen von uns gelieferten Waren vor, bis alle unsere 

gegenwärtigen und künftig entstehenden Forderungen gegen den Käufer erfüllt sind. 
 

6.2 Nach erfolgtem Rücktritt sind wir zur Geltendmachung unseres Eigentumsvorbehalts berechtigt 
und können die sofortige Herausgabe der Vorbehaltsware unter Ausschluss jeglichen Zurück-
behaltungsrechts verlangen, es sei denn es handelt sich um rechtskräftig festgestellte oder un-
bestrittene Gegenforderungen. 
 

6.3 Von einer Pfändung oder jeder anderweitigen Beeinträchtigung unserer Eigentumsrechte durch 
Dritte hat uns der Käufer unverzüglich Mitteilung zu machen und das Eigentumsrecht sowohl 
Dritten als auch uns gegenüber schriftlich zu bestätigen. Eine Verpfändung oder Sicherungs-
übereignung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware ist dem Käufer untersagt. 
 

6.4 Der Käufer hat die Vorbehaltsware auf eigene Kosten gegen Diebstahl-, Feuer- und Wasser-
schäden zum Neuwert zu versichern. Ansprüche gegen die Versicherung aus einem die Vorbe-
haltsware betreffenden Schadensfall werden bereits jetzt in Höhe des Wertes der Vorbehalts-
ware an uns abgetreten. Der Käufer hat die Versicherung von der Forderungsabtretung zu un-
terrichten. 
 

6.5 Bei Be-/ Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit uns nicht gehö-
renden Waren steht uns das Miteigentum an der neuen Sache in dem Verhältnis zu, in dem der 
Wert unserer Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag inklusive Mehrwertsteuer) zum Zeitpunkt 
ihrer Be-/ Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung zum Wert der anderen Waren stand. 
Für den Fall, dass kein solcher Eigentumserwerb bei uns eintreten sollte, überträgt der Käufer 
bereits jetzt sein künftiges Eigentum oder – im o. g. Verhältnis – Miteigentum an der neu ge-
schaffenen Sache zur Sicherheit an uns. Für die durch Be-/ Verarbeitung, Verbindung oder 
Vermischung neu entstandenen Sachen gelten dieselben Regelungen wie für die Vorbehalts-
ware. 
 

6.6 Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits 
jetzt mit allen Nebenrechten an uns abgetreten. Ist die abgetretene Forderung gegen den Dritt-
schuldner in eine laufende Rechnung aufgenommen worden, so bezieht sich die vereinbarte 
Abtretung auch auf die Ansprüche aus dem Kontokorrent. Die abgetretenen Forderungen die-
nen der Sicherung aller unserer Rechte und Forderungen gemäß vorstehenden Abs. 1. 
 

6.7 Für den Fall, dass die Vorbehaltsware vom Besteller zusammen mit anderen, uns nicht gehö-
renden Waren, sei es ohne, sei es nach Be-/Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung ver-
kauft wird, gilt die Abtretung der Forderungen gemäß vorstehenden Abs. 6 in Höhe des Wertes 
unserer Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag inklusive Mehrwertsteuer) an uns als vereinbart. 
 

6.8 Der Käufer ist zur Weiterveräußerung oder sonstigen Verwendung der Vorbehaltsware nur un-
ter der Voraussetzung berechtigt und ermächtigt, dass die unter vorstehenden Abs. 6 und Abs. 
7 bezeichneten Forderungen auf uns übergehen und dass in seinen Rechnungen, Lieferschei-
nen oder sonstigen Unterlagen unsere Ware als separate Position aufgeführt wird. Zu anderen 
Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt. 
 

6.9 Der Käufer ist zur Einziehung der Forderungen aus der Weiterveräußerung trotz der Abtretung 
ermächtigt. Unsere Einziehungsbefugnis bleibt von der Einziehungsermächtigung des Käufers 
unberührt. Wir werden die Forderungen selbst nicht einziehen, solange der Besteller seinen 
Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Auf unser Verlangen hat er uns die 
Schuldner der abgetretenen Forderungen mitzuteilen, sowie den Schuldnern die Abtretung an-
zuzeigen. Der Käufer hat die zur Feststellung und Geltendmachung der an uns abgetretenen 
Forderungen erforderlichen Unterlagen zur Einsichtnahme, kurzfristigen Entnahme oder in Ko-
pie auf Anforderung bereitzustellen. 
 

6.10 Wir sind berechtigt, die Befugnis des Käufers zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware und 
zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen mit sofortiger Wirkung zu widerrufen, 
wenn der Käufer uns gegenüber in Zahlungsverzug gerät oder sich auf Grund einer 
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wesentlichen Verschlechterung seiner Vermögensverhältnisse in Zahlungsschwierigkeiten be-
findet. Wird über das Vermögen des Käufers das Insolvenzverfahren beantragt, jegliche Zah-
lung eingestellt, eine Vermögensauskunft gemäß § 802c ZPO erteilt oder tritt im Zusammen-
hang mit Zahlungsschwierigkeiten ein Wechsel in der Inhaberschaft des Unternehmens des 
Bestellers ein, erlischt die Befugnis zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware und zur Einzie-
hung der an uns abgetretenen Forderungen von selbst. 
 

6.11 Der Eigentumsvorbehalt erlischt, wenn alle unter vorstehenden Abs. 1 angeführten Forderun-
gen erfüllt sind. Damit geht das Eigentum an der Vorbehaltsware auf den Käufer über, und die 
abgetretenen Forderungen stehen ihm zu. 
 

6.12 Soweit der Wert der uns zustehenden Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr 
als 10 % übersteigt, werden wir diese entsprechend freigeben. 

 
 

§ 7 
Mängel, Gewährleistung 

 
7.1 Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und Minder-

lieferung sowie unsachgemäßer Montage/Installation oder mangelhafter Anleitungen) gelten die 
gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen un-
berührt bleiben die gesetzlichen Bestimmungen über den Verbrauchsgüterkauf (§§ 474 ff. BGB) 
und die Rechte des Käufers aus gesondert abgegebenen Garantien insbesondere seitens des 
Herstellers. 
 

7.2 Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit und die vorausge-
setzte Verwendung der Ware (einschließlich Zubehör und Anleitungen) getroffene Vereinba-
rung. Als Beschaffenheitsvereinbarung in diesem Sinne gelten alle Produktbeschreibungen und 
Herstellerangaben, die Gegenstand des einzelnen Vertrages sind oder von uns (insbesondere 
in Katalogen oder auf unserer Internet-Homepage) zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses öf-
fentlich bekannt gemacht waren. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der 
gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs. 3 BGB). 
Öffentliche Äußerungen des Herstellers oder in seinem Auftrag insbes. in der Werbung oder auf 
dem Etikett der Ware gehen dabei Äußerungen sonstiger Dritter vor. 
 

7.3 Wir haften grundsätzlich nicht für Mängel, die der Käufer bei Vertragsschluss kennt oder grob 
fahrlässig nicht kennt (§ 442 BGB). Weiterhin setzen die Mängelansprüche des Käufers voraus, 
dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Anzeigepflichten (§§ 377 , 381 HGB) nachge-
kommen ist. Zeigt sich bei der Lieferung, der Untersuchung oder zu irgendeinem späteren Zeit-
punkt ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. In jedem Fall 
sind offensichtliche Mängel innerhalb von 7 Arbeitstagen ab Lieferung und bei der Untersu-
chung nicht erkennbare Mängel innerhalb der gleichen Frist ab Entdeckung schriftlich anzuzei-
gen. Versäumt der Käufer die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist 
unsere Haftung für den nicht bzw. nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß angezeigten 
Mangel nach den gesetzlichen Vorschriften ausgeschlossen. Bei einer zum Einbau, zur Anbrin-
gung oder Installation bestimmten Ware gilt dies auch dann, wenn der Mangel infolge der Ver-
letzung einer dieser Pflichten erst nach der entsprechenden Verarbeitung offenbar wurde; in 
diesem Fall bestehen insbesondere keine Ansprüche des Käufers auf Ersatz entsprechender 
Kosten („Aus- und Einbaukosten“). 
 

7.4 Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch 
Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Er-
satzlieferung) leisten. Ist die von uns gewählte Art der Nacherfüllung im Einzelfall für den Käufer 
unzumutbar, kann er sie ablehnen. Unser Recht, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Vo-
raussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt. 
 

7.5 Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Käufer 
den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel 
angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten. 
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7.6 Der Käufer hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu 
geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der 
Ersatzlieferung hat uns der Käufer die mangelhafte Sache auf unser Verlangen nach den ge-
setzlichen Vorschriften zurückzugeben; einen Rückgabeanspruch hat der Käufer jedoch nicht. 
Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau, die Entfernung oder Desinstallation der man-
gelhaften Sache noch den Einbau, die Anbringung oder die Installation einer mangelfreien Sa-
che, wenn wir ursprünglich nicht zu diesen Leistungen verpflichtet waren; Ansprüche des Käu-
fers auf Ersatz entsprechender Kosten („Aus- und Einbaukosten“) bleiben unberührt. 
 

7.7 Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere 
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie ggf. Aus- und Einbaukosten tragen bzw. 
erstatten wir nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung und diesen AVB, wenn tatsächlich ein 
Mangel vorliegt. Andernfalls können wir vom Käufer die aus dem unberechtigten Mangelbesei-
tigungsverlangen entstandenen Kosten ersetzt verlangen, wenn der Käufer wusste oder hätte 
erkennen können, dass tatsächlich kein Mangel vorliegt. 
 

7.8 In dringenden Fällen, z. B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr unverhält-
nismäßiger Schäden, hat der Käufer das Recht, den Mangel selbst zu beseitigen und von uns 
Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Von einer derartigen 
Selbstvornahme sind wir unverzüglich, zu benachrichtigen. Das Selbstvornahmerecht besteht 
nicht, wenn wir berechtigt wären, eine entsprechende Nacherfüllung nach den gesetzlichen 
Vorschriften zu verweigern. 
 

7.9 Wenn eine für die Nacherfüllung vom Käufer zu setzende - angemessene Frist erfolglos abge-
laufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann der Käufer nach den ge-
setzlichen Vorschriften vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem 
unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht. 
 

7.10 Ansprüche des Käufers auf Aufwendungsersatz gem. § 445a Abs. 1 BGB sind ausgeschlossen, 
es sei denn, der letzte Vertrag in der Lieferkette ist ein Verbrauchsgüterkauf (§§ 478 , 474 BGB) 
oder ein Verbrauchervertrag über die Bereitstellung digitaler Produkte (§§ 445c S. 2 , 327 
Abs. 5, 327u BGB). Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Auf-
wendungen (§ 284 BGB) bestehen auch bei Mängeln der Ware nur nach Maßgabe nachfolgen-
der §§ 8 und 9. 

 
 

§ 8 
Sonstige Haftung 

 
8.1 Soweit sich aus diesen AVB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes 

ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach 
den gesetzlichen Vorschriften. 
 

8.2 Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen der Verschul-
denshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir, vor-
behaltlich gesetzlicher Haftungsbeschränkungen (z. B. Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten; 
unerhebliche Pflichtverletzung), nur 

 

a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
 

b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, de-
ren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermög-
licht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen 
darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. 

 
8.3 Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch gegenüber Dritten sowie 

bei Pflichtverletzungen durch Personen (auch zu ihren Gunsten), deren Verschulden wir nach 
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gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. Sie gelten nicht, soweit ein Mangel arglistig ver-
schwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen wurde und für An-
sprüche des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz. 
 

8.4 Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer nur zurück-
treten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies Kündigungs-
recht des Käufers (insbesondere gem. §§ 650 , 648 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen 
gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen. 

 
 

§ 9 
Exportkontrolle 

 
9.1 Der Käufer hält die anwendbaren Exportkontroll- und Sanktionsvorschriften ein.  

 
9.2 Der Käufer wird uns unverzüglich und unaufgefordert alle Informationen zur Verfügung stellen, 

die zur Einhaltung der Exportkontrollvorschriften durch uns erforderlich sind.  
 

9.3 Die Vertragserfüllung steht unter dem Vorbehalt, dass die anwendbaren Exportkontrollvorschrif-
ten nicht entgegenstehen. In einem solchen Fall sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutre-
ten. 

 
 

§ 10 
Muster, Werkzeuge, Zeichnungen 

 
10.1 Muster und Werkzeuge sind uns vom Käufer im Bedarfsfall verpackungs- und frachtfrei an unser 

Werk anzuliefern. 
 

10.2 Stellen wir nach den vom Käufer übermittelten Vorlagen zur Produktion benötigte Muster und 
Werkzeuge her, so beanspruchen wir hierfür eine Beteiligung des Käufers an den Herstellungs-
kosten, die wir im Rahmen der Vertragsverhandlungen mitteilen und nach Freigabe in Rech-
nung stellen. Ungeachtet des Herstellungskostenanteils bleiben wir Eigentümer der hergestell-
ten Werkzeuge. 
 

10.3 Für die uns übergebenen Muster und Werkzeuge haften wir für deren Aufbewahrung und Pflege 
nur mit der Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten. Die Wartungs- und Versicherungskosten trägt 
der Käufer bzw. Eigentümer. Unsere Aufbewahrungspflicht endet zwei Jahre nach der letzten 
Lieferung von Teilen aus der betreffenden Form. 
 

10.4 Muster, die zwei Jahre und länger nicht verwendet wurden, gehen ohne besondere Benachrich-
tigung in unser Eigentum über und werden ggf. zu unserer Entlastung vernichtet. 
 

10.5 Stellt ein Vertragspartner dem anderen Zeichnungen oder technische Unterlagen über die zu 
liefernde Ware oder ihre Herstellung oder Muster zur Verfügung, bleiben diese Eigentum des 
vorlegenden Vertragspartners. 
 

10.6 Jeder Vertragspartner wird alle Unterlagen (dazu zählen auch Muster, Modelle, Werkzeuge und 
Daten) und Kenntnisse, die er aus der Geschäftsverbindung erhält, nur für die gemeinsam ver-
folgten Zwecke verwenden und mit der gleichen Sorgfalt wie entsprechende eigene Unterlagen 
und Kenntnisse gegenüber Dritten geheim halten, wenn der andere Vertragspartner sie als ver-
traulich bezeichnet oder an ihrer Geheimhaltung ein offenkundiges Interesse hat. Diese Ver-
pflichtung beginnt ab erstmaligem Erhalt der Unterlagen oder Kenntnisse und endet 36 Monate 
nach Ende der Geschäftsverbindung. 
 

10.7 Die Verpflichtung gilt nicht für Unterlagen und Kenntnisse, die allgemein bekannt sind oder die 
bei Erhalt dem Vertragspartner bereits bekannt waren, ohne dass er zur Geheimhaltung ver-
pflichtet war, oder die danach von einem zur Weitergabe berechtigten Dritten übermittelt werden 



Seite 9 von 12 
 

oder die von dem empfangenden Vertragspartner ohne Verwertung geheim zuhaltender Unter-
lagen oder Kenntnisse des anderen Vertragspartners entwickelt werden. 

 
 

§ 11 
Materialbeistellung 

 
11.1 Hat der Käufer Material beizustellen, so ist dieses auf seine Kosten und Gefahr mit einem ange-

messenen Mengenzuschlag von mindestens 5 % rechtzeitig und in einwandfreier Beschaffenheit 
anzuliefern. 
 

11.2 Stellt der Käufer zu wenig oder mangelhaftes Material oder verspätet bei, so trägt er – mit Aus-
nahme von Fällen höherer Gewalt – die hieraus entstehenden Mehrkosten einschließlich derjeni-
gen aus Fertigungsunterbrechungen. In diesen Fällen verlängert sich auch die Lieferzeit, soweit 
und solange die ordnungsgemäße und fristgerechte Ausführung unserer Leistungen hierdurch 
beeinträchtigt ist. 

 
 

§ 12 
Schutzrechte Dritter 

 
12.1 Haben wir nach Zeichnungen, Modellen, Mustern oder unter Verwendung von beigestellten Tei-

len des Käufers zu liefern, so steht der Käufer dafür ein, dass hierdurch im Bestimmungsland 
der Ware keine Schutzrechte Dritter verletzt werden. Wir werden den Käufer auf uns bekannte 
Rechte hinweisen. Der Käufer hat uns von Ansprüchen Dritter freizustellen und den Ersatz des 
entstandenen Schadens zu leisten. Wird uns die Herstellung oder Lieferung von einem Dritten 
unter Berufung auf ein ihm gehöriges Schutzrecht untersagt, so sind wir – ohne Prüfung der 
Rechtslage – berechtigt, die Arbeiten bis zur Klärung der Rechtslage durch den Käufer und den 
Dritten einzustellen. Sollte uns aufgrund der Verzögerung die Weiterführung des Auftrags nicht 
mehr zumutbar sein, sind wir zum Rücktritt berechtigt. 
 

12.2 Uns überlassene Zeichnungen und Muster, die nicht zum Auftrag geführt haben, senden wir 
dem Käufer auf Wunsch zurück; andernfalls sind wir berechtigt, sie drei Monate nach Abgabe 
des Angebotes zu vernichten. Diese Verpflichtung gilt für den Käufer entsprechend. Der zur 
Vernichtung Berechtigte hat den Vertragspartner rechtzeitig vorher über die Vernichtungsab-
sicht zu informieren. 
 

12.3 Uns stehen die Urheber- und ggf. gewerblichen Schutzrechte, insbesondere alle Nutzungs- und 
Verwertungsrechte an den von uns oder von Dritten in unserem Auftrag gestalteten Modellen, 
Formen und Vorrichtungen, Entwürfen und Zeichnungen zu. 

 
 

§ 13 
Nachhaltigkeit in der Lieferkette 

 
13.1 Der Käufer ist verpflichtet, sowohl in Bezug auf den eigenen Geschäftsbetrieb als auch in Bezug 

auf die zur Leistungserbringung von ihm unmittelbar eingesetzten Unterlieferanten Präventions-
maßnahmen zu ergreifen, um (i) eine Verletzung von Menschenrechten, (ii) einen Verstoß ge-
gen Arbeits- und Gesundheitsschutzbestimmungen oder (iii) einen Verstoß gegen Umwelt-
schutzbestimmungen gemäß den jeweils anwendbaren gesetzlichen Vorschriften durch den 
Käufer selbst oder durch dessen Unterlieferanten zu vermeiden und Verletzungen oder dro-
hende Verletzungen zu erkennen. Auf unser Verlangen wird der Käufer uns über die getroffenen 
Präventionsmaßnahmen schriftlich Auskunft erteilen. 
 

13.2 Wir sind berechtigt, die vom Käufer gemäß § 13 Abs. 1 getroffenen Präventionsmaßnahmen 
mindestens einmal jährlich während der üblichen Geschäftszeiten und nach rechtzeitiger vor-
heriger Ankündigung im Rahmen von Audits zu überprüfen oder durch Dritte überprüfen zu 
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lassen. Der Käufer hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass wir bei begründetem 
Verdacht auf die Verletzung von Menschenrechten oder der in Absatz 1 erwähnten gesetzlichen 
Bestimmungen zum Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz durch unmittelbare Unterliefe-
ranten des Käufers die bei diesem unmittelbaren Unterlieferanten, d. h. Unterlieferanten, mit 
denen der Käufer eine unmittelbare Vertragsbeziehung unterhält, getroffenen Präventionsmaß-
nahmen auditieren oder durch Dritte überprüfen lassen können. Der Käufer wird zudem darauf 
hinwirken, dass in begründeten Verdachtsfällen eine Auditierung oder Überprüfung von Prä-
ventionsmaßnahmen auch bei mittelbaren Unterlieferanten, d. h. Unterlieferanten, mit denen 
der Käufer keine unmittelbare Vertragsbeziehung unterhält, ermöglicht wird. Solche Audits und 
Überprüfungen entbinden den Käufer nicht von seinen Pflichten nach dieser Bestimmung. 
 

13.3 Sollte es zu einer Verletzung von Menschenrechten oder der in Absatz 1 erwähnten gesetzli-
chen Bestimmungen zum Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz durch unmittelbar oder mit-
telbar vom Käufer eingesetzte Unterlieferanten kommen, wird der Käufer unverzüglich auf die 
Ergreifung geeigneter Abstellmaßnahmen hinwirken, die Wirksamkeit dieser Abstellmaßnah-
men überprüfen und uns von den Verletzungen und den getroffenen Abstellmaßnahmen unter-
richten. Unser Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. 
 

13.4 Der Käufer gewährleistet, dass seine Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen, mindestens je-
doch einmal pro Geschäftsjahr, an geeigneten Schulungen zu menschenrechtlichen, arbeits-
schutz- und umweltbezogenen Themen teilnehmen. Der Käufer wird uns auf Verlangen Nach-
weise über die Einrichtung und Umsetzung eines Schulungskonzepts beim Käufer erbringen. 
 

13.5 Wir sind berechtigt, weitergehende Maßnahmen zum Schutz von Menschenrechen sowie Ar-
beits-, Gesundheits- und Umweltschutzbestimmungen vom Käufer in seinem eigenen Ge-
schäftsbetrieb sowie in Bezug auf die zur Leistungserbringung eingesetzten unmittelbaren und 
mittelbaren Unterlieferanten zu verlangen. Der Käufer ist verpflichtet, auch solche Maßnahmen 
umzusetzen, es sei denn, die Umsetzung solcher Maßnahmen ist für den Käufer unzumutbar. 

 
 

§ 14 
Compliance 

 
14.1 Der Käufer verpflichtet sich, keine Handlungen oder Unterlassungen zu begehen, die unabhän-

gig von der Beteiligungsform zu einer ordnungs- oder strafrechtlichen Ahndung, insbesondere 
wegen Korruption oder Verstoß gegen Kartell- und Wettbewerbsrecht, vom Lieferanten, von 
beim Lieferanten beschäftigten Personen oder von durch den Lieferanten beauftragten Dritten 
führen können (nachfolgend als „Verstoß“ oder „Verstöße“ bezeichnet). Der Käufer ist verant-
wortlich, die zur Vermeidung von Verstößen geeigneten Maßnahmen zu ergreifen. Hierzu wird 
der Käufer insbesondere die bei ihm beschäftigten Personen oder durch ihn beauftragten Drit-
ten entsprechend verpflichten und im Hinblick auf die Vermeidung von Verstößen umfassend 
schulen.  
 

14.2 Der Käufer verpflichtet sich, auf schriftliches Verlangen unserer Kunden, über die vorgenannten 
Maßnahmen Auskunft zu erteilen, insbesondere über deren Inhalt und Umsetzungsstand. 
Hierzu wird der Lieferant einen von unserem Kunden zur Verfügung gestellten Fragebogen zu 
Zwecken der Selbstauskunft vollständig und wahrheitsgemäß beantworten sowie damit in Zu-
sammenhang stehende Dokumente unserem Kunden zur Verfügung stellen. 
 

14.3 Der Käufer wird uns unverzüglich über einen Verstoß oder über die Einleitung behördlicher Er-
mittlungsverfahren wegen eines Verstoßes unterrichten. Darüber hinaus sind wir berechtigt, bei 
Hinweisen auf einen Verstoß durch den Käufer schriftlich Auskunft über den Verstoß und die 
ergriffenen Maßnahmen zu deren Abstellung und zukünftigen Vermeidung zu verlangen.  
 

14.4 Im Fall eines Verstoßes gegen eine der vorstehenden Regelungen sind wir berechtigt, vom 
Käufer die sofortige Unterlassung und die Erstattung aller durch den Verstoß bei uns entstan-
denen Schäden zu verlangen und / oder die Geschäftsbeziehung ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist aus wichtigem Grund schriftlich zu kündigen. Der Käufer wird uns von allen Inan-
spruchnahmen Dritter und Verbindlichkeiten gegenüber Dritten vollumfänglich freistellen, die 
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uns aus einer Verletzung einer der vorgenannten Pflichten seitens des Käufers, seiner Unter-
lieferanten oder der jeweils eingesetzten Nachunternehmer entstehen.  
 

14.5 Im Falle eines Verstoßes gegen Kartellrecht in Form von Kernbeschränkungen, d.h. bei Preis-, 
Submissions-, Mengen-, Quoten-, Gebiets- oder Kundenabsprachen durch den Käufer, beträgt 
die Höhe des Schadensersatzes 15 % des Nettoumsatzes, der mit kartellbefangenen Produkten 
oder Leistungen des Käufers mit uns getätigt wurde, bevor wir von dem Verstoß Kenntnis er-
langt haben. Der Nachweis eines Schadens in geringerer Höhe oder des Nichtvorliegens eines 
Schadens durch den Käufer bleibt hiervon unberührt. Dies betrifft auch die Geltendmachung 
eines höheren Schadens sowie sonstiger vertraglicher oder gesetzlicher Ansprüche durch uns.  

 
 

§ 15 
Geheimhaltung 

 
15.1 Der Käufer wird die ihm von uns als geheimhaltungsbedürftig überlassenen Informationen wie 

etwa Zeichnungen, Unterlagen, Erkenntnisse, Muster, Fertigungsmittel, Modelle, Datenträger 
usw. geheim halten, Dritten nicht ohne unsere schriftliche Zustimmung zugänglich machen und 
nicht für andere als die von uns bestimmten Zwecke verwenden. Dies gilt entsprechend für 
Vervielfältigungen. Diese Verpflichtung gilt nicht für Informationen, die ihm bei Empfang bereits 
berechtigter Weise ohne Verpflichtung zur Geheimhaltung bekannt waren oder danach berech-
tigter Weise ohne Verpflichtung zur Geheimhaltung bekannt werden, die – ohne Vertragsverlet-
zung durch eine der Parteien – allgemein bekannt sind oder werden oder für die ihm schriftlich 
die Erlaubnis zu einer anderweitigen Nutzung erteilt worden ist. Der Käufer darf ohne unsere 
vorherige schriftliche Zustimmung nicht mit seiner Geschäftsbeziehung zu uns werben.  
 

15.2 Wir behalten uns das Eigentum und alle sonstigen Rechte (z. B. Urheberrechte) an den von uns 
zur Verfügung gestellten Informationen vor. Vervielfältigungen dürfen nur nach unserer vorhe-
rigen schriftlichen Zustimmung angefertigt werden. Die Vervielfältigungen gehen mit ihrer Her-
stellung in unser Eigentum über. Es gilt hiermit zwischen dem Käufer und uns als vereinbart, 
dass der Käufer die Vervielfältigungen für uns verwahrt. Der Besteller hat die ihm zur Verfügung 
gestellten Unterlagen und Gegenstände sowie Vervielfältigungen davon auf seine Kosten sorg-
fältig zu verwahren, zu pflegen und zu versichern und auf unser Verlangen hin jederzeit heraus-
zugeben bzw. zu vernichten. Ein Zurückbehaltungsrecht, gleich aus welchem Grund, steht ihm 
nicht zu. Die vollständige Rückgabe bzw. Vernichtung ist schriftlich zu bestätigen.  
 

15.3 Bei einem Verstoß gegen die Verpflichtungen aus diesem Abschnitt wird für jeden Fall der Zu-
widerhandlung sofort eine Vertragsstrafe in Höhe von EUR 50.000,00 fällig. Dem Käufer bleibt 
vorbehalten, die Angemessenheit der Höhe der Vertragsstrafe gerichtlich feststellen zu lassen. 
Etwa gezahlte Vertragstrafen sind auf Schadenersatzansprüche anzurechnen. 

 
 

§ 16 
Datenschutz 

 
Der Käufer hält die geltenden Datenschutzvorschriften, insbesondere die Vorschriften der Da-
tenschutz-Grundverordnung und einschlägiger nationaler Datenschutzgesetze, ein. Er wird per-
sonenbezogene Daten ausschließlich zum Zwecke der Durchführung des Vertragsverhältnisses 
verarbeiten und ein angemessenes Schutzniveau dieser Daten nach Art. 32 DSGVO sicherstel-
len. Er wird seine Mitarbeiter über die geltenden Datenschutzvorschriften informieren, diese zur 
Vertraulichkeit und zum Datenschutz zu verpflichten und diesen nur im zwingend notwendigen 
Umfang Zugriff auf personenbezogene Daten einzuräumen. Sofern der Käufer personenbezo-
gene Daten in unserem Auftrag verarbeiten soll, werden die Parteien dafür eine gesonderte 
Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung abschließen. 
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§ 17 
Gerichtsstand, Erfüllungsort 

 
17.1 Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts und des Übereinkommens der 

Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Wareneinkauf (CISG). Gerichts-
stand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit Vertragsverhältnissen, die diesen 
allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen zu Grunde liegen, ist Hemer. 
 

17.2 Änderungen, Ergänzungen und die Aufhebung dieser allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedin-
gungen, einschließlich dieser Klausel, bedürfen der Schriftform, soweit nicht nach zwingendem 
Recht eine strengere Form erforderlich ist. 
 

17.3 Sollte eine Bestimmung dieser allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen ganz oder teil-
weise nichtig, unwirksam oder nicht durchsetzbar sein oder werden, werden die Wirksamkeit 
und Durchsetzbarkeit aller übrigen verbleibenden Bestimmungen davon nicht berührt. Die nich-
tige, unwirksame oder nicht durchsetzbare Bestimmung gilt als durch diejenige wirksame und 
durchsetzbare Bestimmung ersetzt, die dem mit der nichtigen, unwirksamen oder nicht durch-
setzbaren Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck nach Gegenstand, Maß, Zeit, Ort oder 
Geltungsbereich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für etwaige Lücken in diesen allge-
meinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Falls eine Vorschrift dieser allgemeinen Verkaufs- 
und Lieferbedingungen, aufgrund ihres zeitlichen, regionalen oder sonstigen sachlichen Anwen-
dungsbereiches unwirksam ist, ist diese unwirksame Bestimmung durch eine wirksame Bestim-
mung zu ersetzen, die in ihrem zeitlichen, regionalen oder sonstigen sachlichen Regelungsge-
halt dem mit der unwirksamen Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck möglichst nahe-
kommt. 

 
*** 

 
 


